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Prima fürs Klima  
 
Das Förderprogramm der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck  
 
Baustein Energieberatung 
 
A. Fördergegenstand 
 
Gefördert werden die Eigenkosten, die durch eine professionelle Energieberatung im 
Rahmen der Verbraucherzentrale anfallen. 
 
B. Förderbedingungen 
 
B.01 Es werden nur Maßnahmen innerhalb der Stadt Fürstenfeldbruck gefördert. 
B.02 Es werden nur Maßnahmen gefördert, die vor Antragsstellung nicht begonnen wurden.  
B.03 Antragsberechtigt sind alle Privathaushalte.  
 
C. Förderhöhe 
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck übernimmt den Eigenkostenanteil, der durch Energieberatungen 
der Verbraucherzentale entstehen. 
 
Der Eigenkostenanteil beträgt in der Regel maximal 30 Euro pro Energie-Check. 
 

Die Verbraucherzentrale bietet aktuell 6 verschiedene Energie-Checks an. Pro Haushalt 
übernimmt die Stadt für jeden dieser Energie-Checks je einmal den Eigenkostenanteil. Jeder 
Energie-Check wird pro Haushalt somit einmal gefördert. Eine erneute Förderung desselben 
Haushalts darüber hinaus ist frühestens nach 5 Jahren möglich.  
 
Weitere Infos zu den möglichen sechs Energie-Checks in der beiliegenden 
Beratungsübersicht der Verbraucherzentrale und im Internet auf folgender Seite: 
 
 https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/ 

 
Bei Verletzungen der Förderbedingungen muss der komplette Förderbetrag an die Stadt 
Fürstenfeldbruck erstattet werden. 
 
D. Nachweise 
 
D.01 Nachweis des durchgeführten Energie-Checks durch die Verbraucherzentrale. 
D.02 Nachweis über erfolgreiche Zahlung des Eigenanteils durch Sie.  
 
E. Antrag 
 
Der Antrag ist schriftlich bei der Stadt Fürstenfeldbruck einzureichen. 
Die Auszahlung erfolgt nach Einreichung und erfolgreicher Prüfung aller Nachweise.  
 
F. Geltungsdauer 
 
Der Baustein Energieberatung tritt zum 01.01.2022 in Kraft und gilt bis auf Widerruf.  
 
 

 

https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/
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Anschrift: Stadt Fürstenfeldbruck, Finanzverwaltung, Hauptstr. 31, 82256 Fürstenfeldbruck 

Antragsformular „Prima fürs Klima“ 

 
Baustein Energieberatung 
 
Ich nehme die Festlegungen (A. – F.) der Stadt Fürstenfeldbruck zum Baustein 
Energieberatung zur Kenntnis und bestätige die Richtigkeit meiner Angaben, die diesen 
Festlegungen nicht widersprechen. Hierbei nehme ich Folgendes zur Kenntnis: 
 
Die Förderung ist eine freiwillige Leistung der Stadt, es besteht kein Rechtsanspruch auf 
Förderung. Ist das Förderkontingent für das laufende Jahr ausgeschöpft, kann keine 
Förderung gewährt werden. Parallele Fördergelder aus anderen Töpfen (bspw. Land/Bund) 
für die gleiche Maßnahme sind von Seiten der Stadt genehmigt. Der Antragssteller trägt jedoch 
die Verantwortung die Vereinbarkeit mit anderen Fördertöpfen zu prüfen – die Förderung durch 
die Stadt Fürstenfeldbruck ist gegebenenfalls anzuzeigen.  
 
Meine Angaben zur geplanten Energieberatung durch die Verbraucherzentrale: 
 
Name und Vorname:  ____________________________ 
 

Straße und Hausnummer: ____________________________ 
 

Postleitzahl und Ort:   ____________________________ 
 

Telefon:    ____________________________ 
 

Mail:     ____________________________ 
 

Adresse der Maßnahme (falls abweichend): ______________________________________ 
 
Art des geplanten Energiechecks (für jeden Check bitte einen extra Antrag stellen): 
 

 ☐ Gebäude-Check (für private Haus- und Wohnungseigentümer*innen)   

 ☐  Solarwärme-Check (für private Betreiber*in einer solarthermischen Anlage) 

 ☐  Heiz-Check (für private Haus- und Wohnungseigentümer*innen)  

 ☐  Detail-Check (für Mieter*innen sowie private Haus- und Wohnungseigentümer*innen) 

 ☐  Eignungs-Check Solar (für private Haus- oder Wohnungseigentümer*innen) 

 ☐  Eignungs-Check Heizung (für private Haus- oder Wohnungseigentümer*innen) 

 
Geplanter Zeitpunkt des Energiechecks durch die Verbraucherzentrale:  
 
 ______________________  
 

Der Antrag muss vor dem Energiecheck eingereicht werden, der Energiecheck kann vor 
Genehmigung durchgeführt werden. Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung und Genehmigung 
des Antrags nach der Durchführung des Energiechecks und Erbringung aller geforderten 
Unterlagen. Die Unterlagen sind spätestens 3 Monate nach dem Energie-Check bei der Stadt 
einzureichen. 
 
Ihre Kontoverbindung zur Überweisung des Förderbetrags:  
 
IBAN: __________________________________________ 
 
 
_____________________________ 
Unterschrift 
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Quelle: https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/ 
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